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_____________________________________________________________  
Öffentliche Bekanntmachung der Satzung zur 3. Änderung der Satzung über die Entsorgung 
der Grundstücksentwässerungsanlagen vom 20.12.2016 
Aufgrund des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994, S. 666) in der jeweils gültigen Fassung, 
der §§ 60 und 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.) in der jeweils gültigen Fassung, der 
§§ 51 ff und 53 Abs. 1 e Satz 1 des Landeswassergesetzes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926) in der jeweils gültigen Fassung sowie 
der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) vom 17.10.2013 (GV NRW 2013, S. 
601) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Kreisstadt Bergheim am 19.12.2016 folgende 
Satzung beschlossen: 

 
Artikel I 

 
§ 12 Absatz 1 Buchstabe a) b) und c) erhält folgende geänderte Fassung: 
 
(1) Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen beträgt 
 

a) bei abflusslosen Gruben sowie bei Kleinkläranlagen mit einem CSB-Wert (roh) des zu 
entsorgenden Abwassers bis zu 2.000 mg/l (gemessen mit einem Küvettentestverfahren) 
63,91 € je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes, 

b) bei abflusslosen Gruben sowie Kleinkläranlagen mit einem CSB-Wert (roh) des zu 
entsorgenden Abwassers von 2.001 mg/l bis zu 30.000 mg/l (gemessen mit einem Küvetten-
testverfahren) 81,28 € je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes, 

c) bei abflusslosen Gruben sowie bei Kleinkläranlagen mit einem CSB-Wert (roh) des zu 
entsorgenden Abwassers von mehr als 30.000 mg/l (gemessen mit einem Küvetten-
testverfahren) 100,12 € je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes. 

 
Artikel II 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung zur 3. Änderung der Satzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht  
durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
Bergheim, den 20.12.2016 
gez. Pfordt, Bürgermeisterin 
 



 
 

_______________________________________________________________  
Öffentliche Bekanntmachung der Satzung zur 26. Änderung der Satzung über die 
Abfallentsorgungsgebühren der Stadt Bergheim vom 20. 12. 2016 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666) und der §§ 1, 2, 4, 6 und 7 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV 
NRW S. 712/SGV NRW 610), in der jeweils derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Kreisstadt 
Bergheim in seiner Sitzung am 19.12.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 
die nachfolgend aufgeführten Absätze des § 4 werden wie folgt geändert: 
 
(3) Die Jahresgebühr für die Restmülltonne beträgt bei wöchentlicher Entleerung 

a) für jeden 770-l-Großraumbehälter 2.140,00 € 
b) für jeden 1.100-l-Großraumbehälter 3.058,00 € 

(5)  Bei vollständiger und ordnungsgemäßer Eigenkompostierung wird auf die Jahresgebühr für die 
Restmülltonne auf schriftlichen Antrag ein Gebührenabschlag gewährt. Der Gebührenabschlag 
beträgt pro Jahr 
a) bei einem  60-l-Behälter 26,00 € 
b) bei einem  80-l-Behälter 34,00 € 
c) bei einem  120-l-Behälter 52,00 € 
d) bei einem  240-l-Behälter 103,00 € 
e) bei einem  770-l-Behälter (wöch.) 332,00 € 
f) bei einem  770-l-Behälter (14 täg.) 332,00 € 
g) bei einem  1.100-l-Behälter (wöch.) 474,00 € 
h) bei einem  1.100-l-Behälter (14 täg.) 474,00 € 

(6) Die Jahresgebühr für die Entleerung einer weiteren bereitgestellten Bioabfalltonne in der Größe 
eines 240-l-Behälters beträgt 103,00 €. Pro Restmüllgefäß kann ein Biogefäß ohne zusätzliche 
Gebühr genutzt werden. 

 
Artikel II  

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung zur 26. Änderung der Satzung über die Abfallentsorgungsgebühren der Stadt 
Bergheim wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
Bergheim, den 20.12.2016 
gez. Pfordt, Bürgermeisterin 
 



     

_____________________________________________________________  
Öffentliche Bekanntmachung der Satzung zur 24. Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Benutzungsgebühren für die Straßenreinigung in der Stadt Bergheim vom 20.12.2016 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), des § 3 des Gesetzes über die Reinigung 
öffentlicher Straßen (StrReinG NW) vom 18. Dezember 1975 (GV NW S. 706/SGV NW 2061) und der 
§§ 1, 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 
vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), in der jeweils derzeit gültigen Fassung, hat 
der Rat der Kreisstadt Bergheim in seiner Sitzung am 19.12.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 

die nachfolgend aufgeführten Absätze des § 3 werden wie folgt geändert: 
 
(3) Die Benutzungsgebühr beträgt bei einer einmaligen wöchentlichen 

Reinigung der Fahrbahn jährlich je Meter Frontlänge 1,50 € 
(4) Die Benutzungsgebühr beträgt bei einer einmaligen 14-tägigen 

Reinigung der Fahrbahn jährlich je Meter Frontlänge 0,75 € 
(6) Wird die Winterwartung von der Stadt ausgeführt, so beträgt die 

Benutzungsgebühr je Meter Frontlänge jährlich 0,78 € 
(8)      Für die im Straßenverzeichnis zur Satzung über die Straßenreinigung gesondert 
           aufgeführten Gehwegflächen, die von der Stadt zweimal wöchentlich gereinigt 
           und die im Winter gewartet werden, wird eine jährliche Gebühr von 6,39 € 
           je Meter Frontlänge erhoben. 
(9) Für die Fußgängerzonen, die im Straßenverzeichnis ebenfalls ausgewiesen sind, beträgt die 

Benutzungsgebühr jährlich 
a) bei fünfmal wöchentlicher Reinigung (außer an Sonn- und Feiertagen) und bei Durchführung 

der Winterwartung durch die Stadt 32,62 € je Meter Frontlänge und 
b) bei zweimal wöchentlicher Reinigung (außer an Sonn- und Feiertagen) und bei 

Durchführung der Winterwartung durch die Stadt 13,52 € je Meter Frontlänge. 
 

Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung zur 23. Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren 
für die Straßenreinigung in der Stadt Bergheim wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht  durchgeführt, 
b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c)  die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
Bergheim, den 20.12.2016 
gez. Pfordt, Bürgermeisterin 
 



__________________________________________________________  
Öffentliche Bekanntmachung der Satzung zur 1. Änderung der Friedhofssatzung der Kreisstadt 
Bergheim vom 20.12.2016 
Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
01.09.2003 (GV.NRW S. 313) zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.07.2014 (GV NRW S. 405) und 
§ 7 der Gemeindeordnung NRW (GO) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Kreisstadt 
Bergheim in seiner Sitzung vom 19.12.2016 folgende Satzung beschlossen: 
  

Artikel I 
 
In § 9 Absatz 1 werden nach Satz 1 folgende Sätze eingefügt: 
Ausnahmsweise kann die Friedhofsverwaltung auf Antrag die Bestattung bzw. Beisetzung ohne Sarg 
gestatten. Bei sargloser Grablegung hat der Nutzungsberechtigte das Bestattungspersonal in eigener 
Verantwortung zu stellen und für anfallende Mehrkosten aufzukommen. Der Transport innerhalb des 
Friedhofs muss immer in einem geschlossenen Sarg erfolgen. 
 
§ 13 Abs. 2 wird um Buchstabe n) ergänzt: 
n) Muslimische Grabstätten 
 
In § 16 Absatz 4:  
wird der letzte Satz ersatzlos gestrichen 
 
Nach § 17 wird folgender neuer § 17a mit der Überschrift „Muslimische Grabstätten“ 
eingefügt: 
(1) Ungeachtet der allgemein möglichen Bestattung nach religiösen Bekenntnissen im Rahmen der 
Friedhofssatzung ist die Bestattung unter besonderer Berücksichtigung muslimischer Glaubens-
vorgaben in muslimischen Grabstätten nur auf dem muslimischen Grabfeld auf dem Friedhof Ahe 
möglich.  
(2) Es handelt sich um Wahlgrabstätten, deren Nutzungszeit  für die Dauer von 30 Jahren 
verliehen wird. 
(3) Die Bestattung kann ohne Sarg in einem Leichentuch erfolgen. 
(4) Die Ausrichtung der Grabstätte erfolgt in Richtung Mekka. 
 

Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung zur 1. Änderung der Friedhofssatzung der Kreisstadt Bergheim wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bergheim, den 20.12.2016 
Die Bürgermeisterin 



 

         ___________________________________________________________  
Öffentliche Bekanntmachung der Satzung zur 12. Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Friedhofsgebühren der Stadt Bergheim vom 20.12.2016 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), des § 4 des Gesetzes über das 
Friedhofs- und Bestattungswesen (BestG NRW) vom 17. 06. 2003 (GV NRW S. 313/SGV NRW 
2127) und der §§ 1, 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), in der jeweils derzeit 
gültigen Fassung, hat der Rat der Kreisstadt Bergheim in seiner Sitzung am 19.12.2016 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
§ 1 Gebührenerhebung  
 
Für die Benutzung der in der Friedhofssatzung der Kreisstadt Bergheim aufgeführten Friedhöfe und 
ihrer Einrichtungen, für die Inanspruchnahme damit zusammenhängender Leistungen sowie für die 
Inanspruchnahme sonstiger Leistungen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach Maßgabe 
dieser Satzung erhoben.  
 
§ 4 Punkt 1 - 6 erhalten folgende geänderte Fassung: 
 
1. Gebühren für die Grabnutzung, Grabanpachtung, Pachtverlängerung und 

Wiederanpachtung sowie Gebühren für die Bereitstellung des Aschenstreufeldes 
 
1.1 Erdgräber (Sarggräber) 

1.1.1 Erdreihengrab Erwachsene und Kinder über 5 Jahre 1.456,00 € 
1.1.2 Erdreihengrab Kinder bis zu 5 Jahre 698,00 € 
1.1.3 Anonymes Erdreihengrab 

inkl. Grabpflege während der Ruhezeit 2.620,00 € 
1.1.4 Erdeinzelwahlgrab (Einfachgrab) 3.494,00 € 
1.1.5 Tiefenerdwahlgrab  3.844,00 € 
1.1.6 Bei Mehrfacherdwahlgrabstellen als Einfach- und Tiefengrab erhöhen sich die 

Gebühren nach den Ziffern 1.1.4 und 1.1.5 dieser Satzung je weiterer Grabstelle 
um die entsprechende Gebühr der Einzelstelle. 

 1.1.7 Pflegeleichtes Rasenerdreihengrab inkl. Grabpflege 3.057,00 €  
  während der Ruhezeit 
 
1.2 Urnengräber 

1.2.1 Urnenreihengrab 1.164,00 € 
1.2.2 Urnenreihengrab in Urnengemeinschaftsanlage 
 inkl. Grabpflege während der Ruhezeit 1.885,00 € 
1.2.3 Anonymes Urnenreihengrab 

(auf einem einheitlichen Urnenflur ohne Kennzeichnung der 
einzelnen Grabstätte) inkl. Grabpflege während der Ruhezeit 1.601,00 € 

1.2.4 Urnenwahlgrabstätte bis zu zwei Aschenurnen  2.795,00 € 
1.2.5 Urnenwahlgrabstätte bis zu vier Aschenurnen   3.145,00 € 
1.2.6 Urnenwahlgrabkammer bis zu zwei Aschenurnen in Urnenstele   3.494,00 € 
1.2.7 Urnenwahlgrabkammer bis zu vier Aschenurnen in Urnenwand   3.319,00 € 
1.2.8 Pflegefreie Urnenwahlgrabstätte bis zu zwei Aschenurnen   2.970,00 € 
1.2.9 Pflegefreie Urnenwahlgrabstätte bis zu vier Aschenurnen   3.319,00 € 

Erfolgt gemäß der Vorschriften der Friedhofssatzung der Kreisstadt Bergheim, in der jeweils 
gültigen Fassung, die Verlängerung oder der Wiedererwerb des Nutzungsrechtes, wird für jedes 
angefangene Jahr die entsprechend anteilige Gebühr nach Ziffer 1 dieser Satzung erhoben. 
1.3 Aschenstreufeld 873,00 € 



 

2. Bestattungs- und Beisetzungsgebühren 
 
2.1 Erdbestattungen (Sargbestattungen) 

2.1.1 Erdbestattung Erwachsene und Kinder über 5 Jahre in einem Reihengrab 914,00 € 
2.1.2 Erdbestattung Kinder bis zu 5 Jahre in einem Reihengrab 210,00 € 
2.1.3 Erdbestattung Früh- und Totgeburten in einem Reihengrab 102,00 € 
2.1.4 Erdbestattung in einem anonymen Reihengrab 773,00 € 
2.1.5 Erdbestattung in einem Erdwahlgrab (Einfachgrab) 914,00 € 
2.1.6 Untere Erdbestattung in einem Tiefenwahlgrab 1.148,00 € 
2.1.7 Obere Erdbestattung in einem Tiefenwahlgrab 914,00 € 
2.1.8 Bestattungen von Gebeinesärgen werden nach tatsächlichem Aufwand 

abgerechnet. 
2.2 Urnenbeisetzungen 

2.2.1 Urnenbeisetzung in einem Reihengrab 245,00 € 
2.2.2 Urnen- und Aschenbeisetzung in einem anonymen Reihengrab 198,00 € 
2.2.3 Urnenbeisetzung in einem Wahlgrab und in einer pflegefreien 
 Urnenwahlgrabstätte 245,00 € 
2.2.4 Urnenbeisetzung in der Urnenwahlgrabkammer 179,00 € 

2.3 Aschenverstreuung 
(anonym) auf einem angelegten Aschenstreufeld 179,00 € 

 
3. Gebühren für die Benutzung der Friedhofseinrichtungen 

 
3.1 Aufbewahrung von Leichen in Leichenkammern 

für jeden angefangenen Kalendertag 74,00 € 
3.2 Aufbewahrung von Leichen in Kühlzellen für jeden 

angefangenen Kalendertag 147,00 € 
3.3 Benutzung der Trauerhalle  195,00 € 
3.4 Aufbewahrung von Urnen für jede angefangene Woche 49,00 € 

 
4. Gebühren für sonstige Leistungen 
 

4.1 Genehmigung eines Antrags zum Verlegen eines liegenden Grabmals ohne Abdeckplatte 
und einschließlich Einfassung sowie Genehmigung einer Einfassung  

 jeweils inkl. der Grabräumung nach Ablauf des Nutzungsrechtes bei 
4.1.1 Erdgräbern (Sarggräbern) 

4.1.1.1 Erdreihengrab Erwachsene und Kinder über 5 Jahre 192,00 € 
4.1.1.2 Erdreihengrab Kinder bis zu 5 Jahre 
 und pflegeleichtes Rasenerdreihengrab 91,00 € 
4.1.1.3 Erdeinzelwahlgrab (Einfachgrab) 206,00 € 
4.1.1.4 Erddoppelwahlgrab (Einfachgrab) 360,00 € 
4.1.1.5 Tiefenerdwahlgrab 237,00 € 

4.1.2 Urnengräbern 
4.1.2.1 Urnenreihengrab 97,00 € 
4.1.2.2 Urnenwahlgrabstätte bis zu zwei Aschenurnen  119,00 € 
4.1.2.3 Urnenwahlgrabstätte bis zu vier Aschenurnen                                186,00 € 

4.2 Genehmigung eines Antrags zum Verlegen eines liegenden Grabmals einschließlich 
Abdeckplatte und Einfassung 

        jeweils incl. der Grabräumung nach Ablauf des Nutzungsrechtes bei 
4.2.1 Erdgräbern (Sarggräbern) 

4.2.1.1 Erdreihengrab Erwachsene und Kinder über 5 Jahre 206,00 € 
4.2.1.2 Erdreihengrab Kinder bis zu 5 Jahre 100,00 € 
4.2.1.3 Erdeinzelwahlgrab (Einfachgrab) 234,00 € 
4.2.1.4 Erddoppelwahlgrab (Einfachgrab) 416,00 € 
4.2.1.5 Tiefenerdwahlgrab 265,00 € 

4.2.2 Urnengräbern 
4.2.2.1 Urnenreihengrab 104,00 € 
4.2.2.2 Urnenwahlgrabstätte bis zu zwei Aschenurnen  128,00 € 



 

4.2.2.3 Urnenwahlgrabstätte bis zu vier Aschenurnen                                204,00 € 
4.3 Genehmigung eines Antrags zum Aufstellen eines stehenden Grabmals einschließlich 

Abdeckplatte und Einfassung sowie inkl. der Überwachung der Standfestigkeit, und der 
Grabräumung nach Ablauf des Nutzungsrechts bei 
4.3.1 Erdgräbern (Sarggräbern) 

4.3.1.1 Erdreihengrab Erwachsene und Kinder über 5 Jahre 248,00 € 
4.3.1.2 Erdreihengrab Kinder bis zu 5 Jahre 
 und pflegeleichtes Rasenerdreihengrab 142,00 € 
4.3.1.3 Erdeinzelwahlgrab (Einfachgrab) 276,00 € 
4.3.1.4 Erddoppelwahlgrab (Einfachgrab) 458,00 € 
4.3.1.5 Tiefenerdwahlgrab 307,00 € 

4.3.2 Urnengräbern 
4.3.2.1 Urnenreihengrab 146,00 € 
4.3.2.2 Urnenwahlgrabstätte bis zu zwei Aschenurnen                               170,00 € 
4.3.2.3 Urnenwahlgrabstätte bis zu vier Aschenurnen                                246,00 € 

Erfolgt die Genehmigung einer Grabgestaltung nach den Ziffern 4.1, 4.2 und 4.3 bei einer 
Mehrfachgrabstätte als Einfach- oder Tiefengrab und ist hierfür kein separater Gebührentarif 
inkl. Grabräumung ausgewiesen, erhöht sich die jeweilige Gebühr je weiterer Grabstelle um die 
entsprechende Grabräumungsgebühr einer Einzelstelle nach den Ziffern 5.1 und 5.2 dieser 
Satzung. 
4.4 Genehmigung eines Antrags zum Verändern und Versetzen von Grabge-  
 staltungen 40,00 € 

zzgl. der Gebühr bei stehenden Grabmalen für die Überwachung der Stand- 
festigkeit, sofern diese noch nicht entrichtet wurde        42,00 € 

4.5 Genehmigung eines Antrages zur Rückgabe von Nutzungsrechten an  
 einzelnen unbelegten Wahlgrabstellen bei einer Mehrfachgrabstätte inkl. 39,00 € 

des Absteckens der neuen Grabstätte 
4.6 Genehmigung der Ausgrabung zur Überführung auf einen Friedhof außer-                                 

 halb des Stadtgebietes           20,00 € 
4.7 Bei der Versendung von Urnen werden die tatsächlichen Kosten für Ver- 

packung und Porto in Rechnung gestellt. 
4.8 Umschreiben des Grabnutzungsrechtes auf den Rechtsnachfolger,  

 Entzug oder vorzeitige Rückgabe des Grabnutzungsrechts 12,00 € 
4.9  Ausstellen von Ersatzurkunden für das Grabnutzungsrecht sowie von       
       Zweitausfertigungen 6,00 € 
4.10 Unterhaltungsgebühr bei Entzug oder vorzeitiger Rückgabe des Grab- 
 nutzungsrechts 

4.10.1   für Urnengrabstätten 25,00 € 
4.10.2 für Erdgrabstätten pro Grabstelle 25,00 € 

4.11 Erteilung einer Zulassungskarte für die Durchführung gewerblicher    
        Arbeiten auf den Friedhöfen 

4.11.1   für ein Jahr 38,00 € 
4.11.2 für einen Arbeitstag 10,00 € 

 
5. Grabräumungsgebühren 

(für die Räumung der Gräber, für die noch keine Gebühren entrichtet wurden) 
 
5.1 Räumung eines Grabes mit liegendem Grabmal ohne Abdeckplatte und einschließlich 

Einfassung und Bepflanzung, eines Grabes mit Einfassung einschließlich Bepflanzung und 
eines Grabes mit Bepflanzung bei 
5.1.1 Grabräumung von Erdgräbern (Sarggräbern) 

5.1.1.1 Erdreihengrab Erwachsene und Kinder über 5 Jahre 152,00 € 
5.1.1.2 Erdreihengrab Kinder bis zu 5 Jahre 51,00 € 
5.1.1.3 Erdeinzelwahlgrab (Einfachgrab) 166,00 € 
5.1.1.4 Erddoppelwahlgrab (Einfachgrab) 320,00 € 
5.1.1.5 Tiefenerdwahlgrab 197,00 € 

5.1.2 Grabräumung von Urnengräbern 



 

5.1.2.1 Urnenreihengrab, pflegefreie Urnenwahlgrabstätte und 
Urnenwahlgrabkammer  57,00 € 

5.1.2.2 Urnenwahlgrabstätte bis zu zwei Aschenurnen  79,00 € 
5.1.2.3 Urnenwahlgrabstätte bis zu vier Aschenurnen  146,00 € 

5.2  Räumung eines Grabes mit stehendem Grabmal einschließlich Abdeckplatte,   
    Einfassung und Bepflanzung und eines Grabes mit liegendem Grabmal einschließlich  
    Abdeckplatte, Einfassung und Bepflanzung bei 

5.2.1 Grabräumung von Erdgräbern (Sarggräbern) 
5.2.1.1 Erdreihengrab Erwachsene und Kinder über 5 Jahre 166,00 € 
5.2.1.2 Erdreihengrab Kinder bis zu 5 Jahre 60,00 € 
5.2.1.3 Erdeinzelwahlgrab (Einfachgrab) 194,00 € 
5.2.1.4 Erddoppelwahlgrab (Einfachgrab) 376,00 € 
5.2.1.5 Tiefenerdwahlgrab 225,00 € 

5.2.2 Grabräumung von Urnengräbern 
5.2.2.1 Urnenreihengrab                             64,00 € 
5.2.2.2 Urnenwahlgrabstätte bis zu zwei Aschenurnen  88,00 € 
5.2.2.3 Urnenwahlgrabstätte bis zu vier Aschenurnen  164,00 € 

Erfolgt die Grabräumung einer Mehrfachgrabstätte als Einfach- oder Tiefengrab und ist hierfür 
kein separater Gebührentarif ausgewiesen, erhöht sich die jeweilige Gebühr je weiterer 
Grabstelle um die entsprechende Gebühr der Einzelstelle nach den Ziffern 5.1 und 5.2. 
Wird bei Grabräumungen nach den Ziffern 5.1 und 5.2 die Inanspruchnahme von 
Fremdleistungen (z.B. die der Stadtwerke Bergheim GmbH) erforderlich, werden deren Kosten 
noch zusätzlich in Rechnung gestellt. 

 
6.  Gebühren für Ausgrabungen und Wiedereinbettungen 

 
6.1  Ausgrabungen von Urnen  292,00 € 

zzgl. der Bereitstellung einer Aschenkapsel, sofern das Umfüllen des Aschenrestes 
in eine andere Urne erforderlich wird 

6.2  Für die Durchführung von Wiedereinbettungen werden die entsprechenden 
Bestattungs- und Beisetzungsgebühren nach der Ziffer 2 dieser Satzung erhoben. 

 
Artikel II 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung zur 12. Änderung der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der 
Stadt Bergheim wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bergheim, den 20.12.2016 
Die Bürgermeisterin 



 
 
 

 
2. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Kreisstadt Bergheim  

 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der derzeit 
gültigen Fassung, der §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 in der derzeit gültigen Fassung und des § 2 Abs. 3 des 
Gebührengesetzes für das Land NRW vom 23. August 1999 in der derzeit gültigen Fassung hat der 
Rat der Kreisstadt Bergheim in seiner Sitzung vom 19.12.2016 folgende Satzung  beschlossen: 
 

Artikel I 
 
Die Verwaltungsgebührensatzung der Kreisstadt Bergheim vom 15. Juli 2013, zuletzt geändert durch 
die 1. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Kreisstadt Bergheim vom 
01.03.2015, wird wie folgt geändert: 
 
Der Gebührentarif (Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung der Kreisstadt Bergheim) wird wie folgt 
geändert: 
 
1. Die Tarifstelle 17 wird wie folgt ergänzt: 

 
17. „Außerordentliche Leistungen des Standesamtes  

a. Zusätzlicher Aufwand (zu Tarifstelle 5b.1.4 und 5.b.2.4 der Verwaltungsgebührenordnung 
NRW) für die Vornahme von Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften 
außerhalb der üblichen Öffnungszeiten des Standesamtes, insbesondere an Samstagen 
  
 
je Trauung          30,00 €  

 
 
b. Reservierungsgebühr – Gebühr für die Reservierung von Trauterminen an Samstagen; 

Verrechnung mit den Gebühren für Samstagstrauungen (siehe 17a)) bei verbindlicher 
Terminreservierung   
 
je Trauung          40,00 €  

 
Artikel II 

 
Die Satzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft. 

 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 2. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Kreisstadt Bergheim 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein- Westfalen kann gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt,  



b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Bergheim, den 20.12.2016    
 
gez. Pfordt 
Bürgermeisterin 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen in der Kreisstadt Bergheim 

 
Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Ladenöffnungsgesetzes i. V. mit § 1 der Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des arbeits- und technischen Gefahrenschutzes und der §§ 27 ff. des 
Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) -, wird 
von der Kreisstadt Bergheim als örtliche Ordnungsbehörde verordnet: 

 
§ 1 

Die Verkaufsstellen dürfen im Stadtteil 
 

Bergheim 
im Bereich Innenstadt 

am 09. April 2017 
am 09. Juli 2017 

am 01. Oktober 2017 
am 05. November 2017 

 
Bergheim-Zieverich 
am 08. Januar 2017 

am 14. Mai 2017 
am 03. September 2017 
am 05. November 2017 

 
Bergheim-Quadrath-Ichendorf 

im Bereich der Köln-Aachener-Straße 
und der Fischbachstraße bis zur Hausnummer 39 

am 09. Juli 2017 
 

 
jeweils von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein. 

 
§ 2 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 die Verkaufsstellen 
außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 24 des 
Gesetzes über den Ladenschluss mit einer Geldbuße bis zu 500 € geahndet werden. 

 
§ 3 

Diese Verordnung tritt einen Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
1. Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der 

Kreisstadt Bergheim wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
2. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Ordnungsbehördlichen Verordnung kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt; 

b) diese Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden; 

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreisstadt Bergheim vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Bergheim, den 27.12.2016 
Kreisstadt Bergheim als Örtliche Ordnungsbehörde   

 
 

gez. Maria Pfordt - Bürgermeisterin 







________________________________________________________________________  
 

 

Öffentliche Bekanntmachung  

den Satzungsbeschluss des Rates der Kreisstadt Bergheim zum 

Bebauungsplan Nr. 274 / Paffendorf „Freiflächen-Photovoltaikanlagen an der BAB 61“  

 

Der Rat der Kreisstadt Bergheim hat in seiner Sitzung am 19.12.2016 folgende Beschlüsse zum Bebauungsplan Nr. 278/Pa 

„Freiflächen-Photovoltaikanlagen an der BAB 61“ gefasst: 

 

Die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB und der Beteiligung der Behörden und 

Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB eingegangenen Äußerungen und Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 274/Pa 

„Freiflächen-Photovoltaikanlagen an der BAB 61“ werden zur Kenntnis genommen. Die dazu vom Ausschuss für Planung und 

Umwelt am 22.09.2016 auf Grundlage der Stellungnahmen der Verwaltung gefassten Beschlüsse werden nach erneuter Prüfung 

vom Rat der Kreisstadt Bergheim bestätigt. 

Die diesbezügliche Zusammenstellung ist Bestandteil des Beschlusses. 

 

Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB des Bebauungsplans Nr. 274/Pa „Freiflächen-Photovoltaikanlagen an der BAB 61“ 

eingegangenen Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 

Den Stellungnamen und Beschlussvorschlägen der Verwaltung wird zugestimmt. 

Die diesbezügliche Zusammenstellung ist Bestandteil des Beschlusses. 

 

Der Bebauungsplan Nr. 274/Pa „Freiflächen-Photovoltaikanlagen an der BAB 61“ wird gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen 

und der Begründung einschließlich Umweltbericht zugestimmt.  

 

Plangeltungsbereich: 

Der Plangeltungsbereich wird geometrisch eindeutig durch den Bebauungsplan bestimmt. 

 

Möglichkeiten der Einsichtnahme: 

Der o.g. Bebauungsplan liegt einschließlich der Begründung und der Stellungnahmen bei der Kreisstadt Bergheim, Altes Rathaus, 

1. Etage, Abt. Planung und Umwelt, Bethlehemer Straße 9-11, 50126 Bergheim, während der Dienststunden zu jedermanns 

Einsicht aus. Über den Inhalt des o.g. Plans sowie der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  

 

Hinweise:  

Gemäß § 215 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2141), in der zzt. geltenden Fassung, wird 

darauf hingewiesen, dass  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes 

und des Flächennutzungsplanes und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

dann unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 

Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan 

eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen von entsprechenden Entschädigungsansprüchen 

wird hingewiesen.  

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann die Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 

gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung wurde nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht, 

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Der Satzungsbeschluss, Ort und Zeit der Einsichtnahme in die Planunterlagen sowie die aufgrund des Baugesetzbuches 

erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, tritt der 

Bebauungsplan Nr. 274 / Paffendorf „Freiflächen-Photovoltaikanlagen an der BAB 61 gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.   

 



________________________________________________________________________  
 

Übereinstimmungserklärung: Nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der 

Wortlaut der vorstehenden Beschlüsse mit den v. g. Beschlüsse des Rates übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 

BekanntmVO verfahren worden ist.  

 

 

 
 

Bergheim, den 23.12.2016 

 

 

gez. Maria Pfordt, Bürgermeisterin 

 

- unmaßstäblich -  



________________________________________________________________________  
 

Öffentliche Bekanntmachung 

über einen Beschluss des Rates der Kreisstadt Bergheim zum Bebauungsplan Nr. 278/NA „Peter-Achnitz-Straße“ vom 

19.12.2016 

 

Der Rat der Kreisstadt Bergheim hat in seiner Sitzung am 19.12.2016 folgenden Beschluss zum Bebauungsplan Nr. 278/NA „Peter-

Achnitz-Straße“ gefasst:  

 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 278/NA "Peter-Achnitz-Straße" wird an die städtebaulichen Erfordernisse angepasst. Der 

Bebauungsplan Nr. 278/NA "Peter-Achnitz-Straße" wird aufgeteilt. Der Bebauungsplan Nr. 278.1/NA "Peter-Achnitz-Straße – 

West“ umfasst den ersten Bauabschnitt im westlichen Plangebiet. Der Bebauungsplan Nr. 278.2/NA "Peter-Achnitz-Straße – Ost“ 

umfasst einen weiteren Bauabschnitt im östlichen Plangebiet. 

 

Plangeltungsbereich (siehe Anlage 1) 

Der Plangeltungsbereich wird durch den beigefügten Übersichtsplan näher bestimmt. Der Übersichtsplan ist Bestandteil des 

Beschlusses. 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

über einen Beschluss des Ausschusses für Planung und Umwelt zum Bebauungsplan Nr. 278/NA „Peter-Achnitz-Straße“ 

der Kreisstadt Bergheim vom 15.12.2016 

 

Der Ausschuss für Planung und Umwelt der Kreisstadt Bergheim hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 folgenden Beschluss zum 

Bebauungsplan Nr. 278/NA „Peter-Achnitz-Straße“ gefasst:  

 

Die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 278/NA „Peter-Achnitz-Straße“ 

werden zur Kenntnis genommen. Den Stellungnahmen und Beschlussvorschlägen der Verwaltung wird zugestimmt. Die diesbezügliche 

Zusammenstellung ist Bestandteil des Beschlusses (Anlage 3). 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung  

des Bebauungsplanes Nr. Nr. 278.1/NA „Peter-Achnitz-Straße - West“ 

 

Der Ausschuss für Planung und Umwelt der Kreisstadt Bergheim hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 die öffentliche Auslegung des o. g. 

Bebauungsplanes gem. § 3 (2) BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 

beschlossen.  

 

Zielsetzung: Unter Berücksichtigung der in § 1 Abs. 5 BauGB verankerten Oberziele verfolgt der Bebauungsplan Nr. 278.1/NA „Peter-

Achnitz-Straße – West“ insbesondere die folgende städtebauliche und umweltbezogene Zielsetzung: 

 Bereitstellung attraktiver Bauflächen für unterschiedliche Wohnformen unter dem Leitgedanken des Mehrgenerationenwohnens 

und unter Berücksichtigung der Herausforderungen des demografischen Wandels 

 Vorbereitung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erweiterung und Stärkung des Versorgungsbereiches an der 

Nahtstelle zwischen den beiden Stadtteilen Oberaußem und Niederaußem 

 

Zum Bebauungsplan Nr. 278.1/Na sind umweltbezogene Informationen zu folgenden Schutzgütern verfügbar: 

 

Schutzgut Verfügbare umweltbezogene Fachbeiträge und sonstige Informationen 

Mensch  - zur Vorbelastung aufgrund des vorhandenen Verkehrslärms  

- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

Tiere, Pflanzen  

und die  

biologische  

Vielfalt 

- zum Bestand und zur Vorbelastung von Tieren, Pflanzen und biologischer Vielfalt  

- zu den zu erwartenden Auswirkungen, auch im Hinblick auf die artenschutzrechtlichen Anforderungen nach §§ 
44 ff. BNatSchG  

- zu den Bestimmungen der Baumschutzsatzung 

- zu den Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, insbesondere zu 

Schwarzkehlchen, Feldlerche, Bluthänfling, Mehlschwalbe, Mäusebussard, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, 
Schleiereule und Turmfalke 

Boden - zum Bestand und zur Vorbelastung des Bodens 

- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 



________________________________________________________________________  
 

Wasser  - zum Bestand und zur Vorbelastung des Wasserhaushalts 

- zu den Auswirkungen der durch den Braunkohlentagebau bedingten Sümpfungsmaßnahmen 

- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Luft und Klima - zur Vorbelastung aufgrund von Luft und Klima  

- zu den Auswirkungen auf die Schutzgüter Luft und Klima 

Landschaft - zum Bestand und zur Vorbelastung der Landschaft 

- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Kultur und 

sonstige 

Schutzgüter 

- zum Bestand von Kultur und sonstigen Schutzgütern 

- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur und sonstige Schutzgüter 

Wechselwirkung 

zwischen den 

Umweltschutz-

belangen 

- zu den relevanten Wechselwirkungszusammenhängen und funktionalen Beziehungen innerhalb der Schutzgüter 

und zwischen den Schutzgütern 

- zu den Beeinträchtigungen infolge der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

 

 

 

Der Entwurf des o.g. Bebauungsplanes (Planzeichnung, Begründung mit Umweltbericht und Fachgutachten) liegt in der Zeit vom  

 

05.01.2017 bis einschließlich den 06.02.2017 

 

während der Dienstzeiten (montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr 

bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 17.45 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der 

 

 

Stadtverwaltung Bergheim, Altes Rathaus, 1. Etage, 

 Abt. 6.1 - Planung und Umwelt,  

Bethlehemer Straße 9-11, 50126 Bergheim, 

 

zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. 

 

Mündliche Auskünfte erteilt Frau Schulte, Zimmer 1.90.  

Unterlagen zu diesem Verfahren können im genannten Zeitraum auch auf der städtischen Homepage http://www.o-

sp.de/bergheim/plan/beteiligung.php im Internet abgerufen werden. Die in den Beschlüssen genannten Anlagen können ebenfalls auf der 

Homepage der Kreisstadt Bergheim über das Ratsinformationssystem SD.Net RIM unter dem Gremium Ausschuss für Planung und 

Umwelt/Rat und Sitzungstag vom 15.12.2016/19.12.2016 unter dem Link: https://sdnetrim.kdvz-frechen.de/rim4800/termine eingesehen 

werden. 

 

Während der öffentlichen Auslegung des o.g. Bebauungsplanes können von jedermann Stellungnahmen bei der Kreisstadt Bergheim, 

Abteilung 6.1 Planung und Umwelt, 1. Etage, Bethlehemer Straße 9-11, 50126 Bergheim schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht 

werden.  

 

Über die eingegangenen Stellungnahmen entscheidet der Rat der Kreisstadt Bergheim. Stellungnahmen, die im Verfahren der 

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über den 

Bebauungsplan Nr. 278.1/Na unberücksichtigt bleiben, sofern die Kreisstadt Bergheim deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 

müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes Nr. 278.1/Na nicht von Bedeutung ist (§ 4a Abs. 6 BauGB). 

 

Weiter wird darauf hingewiesen, dass bei Aufstellung eines Bebauungsplanes ein Antrag nach § 47 VwGO unzulässig ist, soweit mit ihm 

Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 

aber hätten geltend gemacht werden können.  

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________  
 

 
 

 

Bergheim, den 23.12.2016 

 

 

 

gez. Maria Pfordt, Bürgermeisterin 

 

 

 

Ohne Maßstab 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung  
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Wortlaut der Satzung 
stimmt mit dem Beschluss des Rates der Stadt Bedburg aus seiner Sitzung am 20.12.2016 
überein. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
50181 Bedburg, den 21.12.2016 
 
 
 
Gez. Solbach 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Änderungssatzung der Stadt Bedburg über die Erhebung von Elternbeiträgen in 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in Bedburg vom 13.12.2016 

 
 
 

3. Änderungssatzung vom 13.12.2016 
Zur Satzung der Stadt Bedburg  

über die Erhebung von Elternbeiträgen  
in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 

in Bedburg vom 18.10.2011 
 

Aufgrund §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der aktuell gültigen Fassung, § 23 des Gesetzes zur frü-
hen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – Viertes Gesetz zur 
Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – Sozialgesetzbuch (SGB), Achtes Buch 
(VIII) vom 25.10.2007 in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Bedburg in seiner 
Sitzung am 13.12.2016 folgende 3. Änderungssatzung beschlossen: 
 
 
 
§ 1 erhält folgende Fassung: 
 

§ 1 Art der Beiträge und Zuständigkeit 
 

Für die Inanspruchnahme von Plätzen in einer Kindertageseinrichtung und in der Kinderta-
gespflege werden gemäß § 23 KiBiz in Verbindung mit § 90 Abs. 1 SGB VIII öffentlich-
rechtliche Teilnahme- oder Kostenbeiträge (Elternbeiträge) erhoben.  
 
Die Beitragshöhe ist sozial gestaffelt und ergibt sich aus der als Anlage beigefügten Bei-
tragstabelle gemäß § 5 dieser Satzung; die Beiträge für Kindertageseinrichtungen und Kin-
dertagespflege erhöhen sich ab dem 01.08.2017 jährlich um den im Kinderbildungsgesetz 
festgelegten Prozentsatz jeweils zum 01.08. des laufenden Jahres und werden kaufmän-
nisch auf volle Euro gerundet. Für die Berechnung der prozentualen jährlichen Steigerung, 
werden die nicht gerundeten Beträge zugrunde gelegt. 

 
 

§ 5 erhält folgende Fassung: 
 

§ 5 Einkommensstufen, Beitragshöhe, Beitragszeitraum 
 
Entsprechend der Zugehörigkeit zur jeweiligen Stufe des Einkommens ergibt sich der zu 
zahlende Elternbeitrag aus der als Anlage beigefügten Beitragstabelle. 
 
Die Beitragspflicht für einen Platz in einer Kindertageseinrichtung und in der Kindertages-
pflege beginnt mit dem 01. des Monats, in dem das Kind in die Einrichtung aufgenommen 
wird. Sie endet grundsätzlich mit Ablauf des Kindergartenjahres, zu dessen Ende das Kind 
die Einrichtung verlässt; das Kindergartenjahr entspricht dem Schuljahr. 
 
Die Beitragspflicht besteht unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme und wird 
nicht berührt durch Schließzeiten der Einrichtung, die Eingewöhnungszeit, Erholungsurlaub 
und krankheitsbedingte Ausfälle der Tagespflegeperson gemäß den geltenden Richtlinien 
zur Tagespflege oder solchen Zeiten, die durch eine Ersatzbetreuung ausgeglichen werden 
können. 

 
Neben den ermittelten Elternbeiträgen sind Zuzahlungen für Betreuungsleistungen nicht zu-
lässig. 

 
 

 



 
 

Änderungssatzung der Stadt Bedburg über die Erhebung von Elternbeiträgen in 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in Bedburg vom 13.12.2016 

 
 

§ 6 erhält folgende Fassung: 
 

§ 6 Beitragsermäßigung 
 
Besuchen mehr als ein Kind einer beitragspflichtigen Person gleichzeitig ein Angebot der 
Kindertagesbetreuung (Kindertagespflege, Tageseinrichtung für Kinder oder Offene Ganz-
tagsschule), so wird ein Beitrag nur für ein Kind erhoben. Ergeben sich unterschiedlich hohe 
Beträge, so ist der höchste Beitrag zu zahlen. Satz 3 entfällt. Bei gleich hohen Beiträgen 
wird der Beitrag für das jüngste Kind erhoben.  
 
Ein Beitrag für mindestens ein Kind in der Offenen Ganztagsschule wird auch dann erhoben, 
falls für weitere Kinder eine Beitragsbefreiung besteht.  

 
Beziehen nach § 2 Beitragspflichtige Leistungen nach dem SGB II, SGB XII oder nach dem 
AsylbLG, erfolgt grds. keine weitere Einkommensermittlung; unter Beachtung von § 4 dieser 
Satzung (Zeitpunkt der Mitteilung) wird die Beitragsstufe 1 festgesetzt. 
 
Vollzeitpflegeeltern nach § 33 SGB VIII, denen ein Kinderfreibetrag nach § 32 Einkommens-
steuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt wird, werden grundsätzlich in die Beitragsstu-
fe 2 eingestuft. 
 
Sollte ein Kind aus gesundheitlichen Gründen lt. § 35 Abs. 3 Schulgesetz NRW von der Ein-
schulung zurückgestellt werden, so ist es ein weiteres Jahr beitragsfrei. 
 
 



 

Bekanntmachung über die Widmung der Teilfläche einer Straße für den öffentlichen 
Verkehr in der Stadt Bedburg nach § 6 des Straßen- und Wegegesetzes  

des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) 
 
 

Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (Str WG 
NRW) in der Fassung vom 23. September 1995 (GV. NW. S. 1028, 1996 S. 81, S. 141), 
zuletzt geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934), 
hat der Rat der Stadt Bedburg in seiner Sitzung am 20.12.2016  die nachstehend aufgeführte 
Straße im Bereich der Stadt Bedburg für den öffentlichen Verkehr als Gemeindestraße 
gewidmet. 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Name der Straße Beschränkung der Widmung Hinweise 

 Die Gemeindestraße unter der lfd. Nr. 1 ist eine Straße, bei denen die Belange der 
Erschließung der angrenzenden Grundstücke überwiegen  
(§ 3 Abs. 4 Ziffer 2 StrWG NRW) 
 

1. Stadtteil Kaster  
 

  

 Sanyallee Mit a, b, c und d bestimmte 
Teilfläche aus dem Grundstück 
Gem. Kaster, Flur 15, Nr. 75 gemäß 
beigefügtem Plan 

Teilfläche aus dem 
Grundstück Gemarkung 
Kaster, Flur 15, Nr. 75 in 

einer Größe von ca. 
1.150 m²  

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Der vorstehende Beschluss des Rates der Stadt Bedburg wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Der Wortlaut der Bekanntmachung stimmt mit dem Beschluss des Rates der Stadt 
Bedburg aus seiner Sitzung am 20.12.2016 überein. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen die vorstehende Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung 
Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichtes, Appellhofplatz 1, 50667 Köln, einzulegen.   
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden.  
Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten 
eine Ausfertigung erhalten können. 
 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im 
Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW S. 548) 
eingereicht werden. 
 
 
50181 Bedburg, den 21.12.2016 
 
(gez.) 
 
Solbach 
Bürgermeister 

 



 

 

 



BEKANNTMACHUNG DER STADT PULHEIM

1. Anderung vom l.l.,ll.,l.9l9der Hundesteuersatzung vom 23.07.2013 in der Stadt Pulheim

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung

vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) und des § 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land

Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712ISGV NRW 610) - jeweils in der zum

Zeitpunkt des Erlasses d-ieser SaEung geltenden Fassung - hal der Rat der Stadt Pulheim in seiner SiEung am

20.12,2016 folgende 1. Anderung Hundesteueßatzung beschlossen:

§ I Anderungen

§ 2 - Steuermaßstab und Steuersatr (Anderungen unterstrichen)

(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einer Hundehalterin / einem Hundehalter oder mehreren Peßonen
gemeinsam

a) nur ein Hund gehalten wird 90,00€;
b) zwei Hunde gehalten werden 115.00€ je Hund;

c) drei oder mehr Hunde gehalten werden 150,00 € je Hund.

Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 3 gewährt wird, werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde

nicht berücksichtigt; Hunde, für die eine Steuerermäßigung nach § 4 gewährt wird, werden mitgezählt.

§ 2 lnkrafttreten

Diese 1. Anderung der HundesteueraEung der Stadt Pulheim vom l-l.Jl,l§19 tritt zum 01.0'1.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Voßtehende 1. Anderung der Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvoßchriften der Gemeindeordnung NRW kann gegen diese 1.

Anderung der SaEung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es

sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nichl

durchgefüh(,
b) die 1. Anderung der SaEung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verleEte

Rechtsvoßchrift und die Tatsache bezeichnel worden, die den Mangel ergibt.

Pulheim, den L3. A,..LO16

§.-L t1 r rr,r' t

(Frank Keppele0
Bürgermeister



BEKANNTUACHUNG DER STADT PULHEIM

3. Anderung vom 2 3 . Dezember 20i6 der Satsung über die Erhebung von Gebühren fär die Benukung
der öffentlichen Abwasseranlage der stadt Pulheim - Abwassergebührensatsung - vom ,l0. Mer-2011

Aufgrund der §§ 7 bis I der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRw s. 666) und der s§ 1,2,4 und 6 des Kommunalabgabengeseues
fürdas Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) - jeweils in derzum Zeitpunkt
des Erlasses dieser sahung gültigen Fassung - hat der Rat der Stadt pulheim in seiner situng am 20,
Dezember 2016 folgende 3. Anderung der Saüung über die Erhebung von Gebühren für die Benu2ung der
öffentlichen Abwasseranlage der Stadt Pulheim - Abwassergebührensatung - vom 10. Mäz 2014 beschlossen:

§ 1 - Anderungen

§ 3 - SchmuEwasergebühren

(71 Die Gebühr beträgt für jeden angefangenen Kubikmeter schmuzwasser (bezogen auf den
Frischwaserbezug) jährlich 1,91 € / m3.

§ 4 - Niederschlagswassergebühren

(4) Die Gebühr beträgt fürjeden angefangenen Quadratmeter bebauter bzw. überbauter und / oder befestigter
und an die städtische Abwasseranlage angeschlossener Fläche i. s. d. AbsaEes 1 jährlich 0,g'l € / m,.

§ 2 . lnkrafttreten

Diese 3. Anderung der Abwassergebührensaaung vom l!,f?.}-oJb tritt zum 1. Januar 2017 in Kraft,

Bekanntmachungsanordnung

Vontehende 3. Anderung der Sabung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die VerleEung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NRW kann gegen diese 3.

Anderung der SaEung / Gebührenordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ve*ündung nicht mehr geltend

gemeht werden, es sei denn

a) eine wrgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wude nicht
durchgeführt,

b) die 3. Anderung der SaEung ist nicht ordnungsgemäß öffenüich bekannl gemacht worden,



c) der Bürgermeister hat den Rabbeschluss vofier beanshndet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletute
Rechtsnorcchrift und die Tatsache bezeichnel worden, die den Mangel ergibt. 

-

Pulheim, den 23 . Dezember 20'16

§--lg IA.6AJ

Frank Keppeler

Bürgermeister



BEKANNTMACHUNG DER STADT PULHEIM

Satsung der Stadt Pulheim über die Erhebung einer Steuer auf Vergnügungen sexueller Art v on L3..lL. lO I 6

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom '14, Juli 1994 (GV NRW S, 666/SGV NRW 2023) und des § 2 des Kommunalabgabengesetes für das Land
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712ISGV NRW 610) - jeweils in der zum
Zeitpunkt des Erlasses dieser SaEung geltenden Fassung - hat der Rat der Stadt Pulheim in seiner SiEung am
20,12.2016 folgende Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Vergnügungen sexueller Art beschlossen:

l. Allgemeine Bestimmungen

§ l Steuergegenstand

Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet der Stadt Pulheim veranstalteten nachfolgenden Vergnügungen
(Veranstaltungen):

1. die gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen in Bars, Sauna-, FKK- und
Swingerclubs sowie ähnlichen Einrichtungen.

2. Das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt außerhalb der in Nr. 1 genannten Einrichtungen, zum
Beispiel in Beherbergungsbetrieben, Privatwohnungen, Wohnwagen und Kraftfahzeugen.

§ 2 Steuerschuldner

Die Steuerschuldnerin / der Steueßchuldner ist die Unternehmerin / der Untemehmer der Veranstaltung
(Veranstalterin / Veranstalte0.

1. Als Unternehmerin / Untemehmer (Mituntemehmerin / Mituntemehmer) der Veranstaltung gilt auch die
lnhaberin / der lnhaber der Räume oder Grundstücke, in oder auf denen die Veranstaltung stattfindet, wenn
sie / er im Rahmen der Veranstaltung Speisen oder Getänke verkauft oder an den Einnahmen oder dem
Ertrag aus der Veranstaltung beteiligt ist.

2. Personen, die nebeneinander die Steuer schulden, sind Gesamtschuldner.

ll. Bemessungsgrundlage und Steuersätze

3.

1.

§ 3 Besteuerung nach der Fläche

Für Veranstaltungen nach § 'l Nr. 1 wird die Steuer nach der Größe der Veranstaltungsfläche erhoben. AIs

Veranstaltungsfläche gelten alle für das Publikum zugänglichen Flächen mit Ausnahme der Toiletten- und

Garderobenräume.

Die Steuer beträgt bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 1, die max. 24 Stunden dauem, fürjede angefangenen
zehn ouadratmeter Veranstaltungsfl äche 3,- EUR.

Bei Veranstaltungen, die länger als 24 Stunden dauem, wird die Steuer für jede angefangenen 24 Stunden

erhoben.



1.

§ 4 Prostitution

Bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 2 beträgt die Steuer unabhängig von der tatsächlichen zeitlichen
lnanspruchnahme und der Anzahl der sexuellen Handlungen für jede Prostituierte / jeden Prostituierten 6,-
EUR pro Veranstallungstag. Es werden fürjeden Kalendermonat 25 Veranstaltungstage zugrunde gelegt.

Wird innerhalb von 14 Kalendertagen nach Ende des jeweiligen Veranstaltungsmonats auf dem amtlich
vorgeschriebenen Vordruck erklärt und nachgewiesen, dass weniger als 25 Vennstaltungstage im
Kalendermonat stattgefunden haben, wird die steuer entsprechend der Anzahl der erklärten und
nachgewiesenen Veranstaltungstage festgesett,

lll. Gemeinsame Bestimmungen

§ 5 Entstehung

Der Steueranspruch entsteht mit Beginn der Veranstaltung.

1)

§ 6 Anzeige. und Erklärungspflichten / Sicherheitsleistung

Die veranstaltungen nach § 1 Nr. 1 und 2 sind spätestens zwei wochen vor deren Beginn bei der stadt
Pulheim schriftlich anzumelden. Bei unvorbereiteten und nicht vorhezusehenden bzw. spontanen
Veranstaltungen ist die Anmeldung spätestens an dem auf die Veranstaltung folgenden Werktage
nachzuholen. veränderungen, die sich auf die Höhe der steuer auswirken, sind umgehend anzuzeigen.

Bei mehreren aufeinander folgenden oder regelmäßig stattfindenden veranstaltungen nach § 1 Nr. 'l und 2
einer Veranstaltenn / eines Veranslalters am selben Veranstaltungsort (Dauerveranstaltungen) ist eine
einmalige Anmeldung ausreichend. Die Anmeldung hat spätestens zwei wochen vor Beginn der ersten
Veranstaltung zu erfolgen. Veränderungen sind vor Beginn des jeweiligen Veranstaltungsmonats
anzuzeigen. lm Einzelfall können abweichende Regelungen getroffen werden.

Zur Anmeldung sind alle in § 2 genannten Peßonen verpflichtet.

Die endgültige Einstellung von Veranstaltungen ist innerhalb eines lVlonats nach der letzten durchgeführten
veranstaltung bei der stadt Pulheim anzuzeigen. Bei verspäteter Anzeige gilt als Tag der Beendigung der
Veranstaltungstätigkeit der Tag des Eingangs der Anzeige.

Beiden Anmeldungen bzw, Anzeigen nach den vorstehenden AbsäEen handelt es sich um
Steuererklärungen im Sinne der §§ 149 ff. der Abgabenordnung. Sie können schriftlich mit eigenhändiger
Untezelchnung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck oder zur Niederschrift bei der Stadt Pulheim
abgegeben werden, soweit diese Satzung im Einzelnen nichts anderes bestimmt oder im Einzelfall keine
andere Bestimmung getroffen wird. Gleichzeitig mit der Anmeldung oder Anzeige sind alle Angaben zu
machen, die zur Feststellung der Steueßchuldnerin / des Steuerschuldners und zur Durchführung der
Besteuerung nach den §§ 3 - 4 erforderiich sind.

Die Stadt Pulheim ist berechtigt, eine Sicherheitsleistung in Höhe der voraussichtlichen Steuerschuld zu
verlangen.

3)

4)



3.

4.

1.

§ 7 Festsetzung und Fälligkeit

Die Steuer wird mit Steuerbescheld festgesetzt und ist innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe des
Steuerbescheides zu entrichten.

Die Stadt Pulheim ist berechtigt, Vorauszahlungen in Höhe der voraussichtlichen Steuerschuld zu verlangen.
Ergibt sich bei der Abrechnung der geleisteten Vorauszahlungen eine Nachzahlung, so ist diese innerhalb
von einem Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zu entrichten; zu viel gezahlte Bekäge werden
nach Bekanntgabe des Steuerbescheides unvezüglich durch Aufrechnung oder Rückzahlung ausgeglichen.

Die Stadt Pulheim ist auch berechtigt, bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen die Steuer für
einzelne Kalendervierteljahre im Voraus festzusetzen. ln diesen Fällen ist die Steuer für das jeweilige
Kalendervierteljahr zum 15. Februar, 15. [/ai, 15. August und 15. November zu entrichten, Die Steuer kann
auf Antrag zu je einem Zwölftel des Jahresbetrages am 15. Jeden Kalendermonats entnchtet werden.

Die Steuer wird auf schriftlichen Ankag erstattet, wenn eine Veranstaltung nicht stattlindet und der Antrag
spätestens bis zum Ablauf des auf die Veranstaltung folgenden Monats gestellt wird.

1)

§ 8 Verspätungszuschlag und Steuerschätzung

Die Festsetzung eines Verspätungszuschlages bei Nichtabgabe oder nicht fristgerechter Abgabe einer
Steuererklärung erfolgt nach der Voßchrift des § 152 der Abgabenordnung in der jeweils geltenden

Fassung.

Soweit die Stadt die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder berechnen kann, kann sie schäEen. Es
gilt § 162 Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung.

§ 9 Prüfungsvorschrift

Die Stadt ist berechtigt, Nachprüfungen gemäß den abgabenrechtlichen Vorschriften vozunehmen.

§ l0 Steuervereinbarungen

Die Stadt Pulheim kann abweichend von den Vorschnften der §§ 3 bis 5 den Steuerbetrag mit der Veranstalterin /
dem Veranstalter vereinbaren, wenn der Nachweis der steuerlich relevanten Daten im Einzelfall besondeß
schwierig ist oder wenn die Vereinbarung zu einer Vereinfachung der Berechnung führt.

§ 11 Straftaten / Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Satzung können gemäß den §§ 17 und 20 des

KommunalabgabengeseEes NRW (KAG) als Straftat bzw. Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

Diese Satzung tritt zum 01.0'1.2017 in Kraft.

§ 12 lnkrafttreten



Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende SaEung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die VerleEung von Verfahrens- oder Formvoßchriften der Gemeindeordnung NRW kann gegen diese SaEung
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehll oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Pulheim, den & 3. 41 . f O,{ 6
'Fo-r,t- tArF&J
(Frank Keppeler)
Bürgermeister



BEKANNTMACHUNG DER STADT PULHEIM

2. Anderung vom .L}.LL: Lo..:l.l der Gebührensatsung fär das Friedhofs. und Bestattungswesen der

Stadt Pulheim vom ,l0. tliäz 2014

Aufgrund der §§ 7 und I der Gemeindeodnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-

machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) und der §§ 1, 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetes lür

das Land Nordrhein-Westfalen (lGG) vom 2'l.Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) - jerveits in der zum ZeiFunh

des Erlasses dieser SaEung geltenden Fassung - hat der Rat der Stadt Pulheim in seiner Situng am 20. De-

zember 2016 folgende 2. Anderung der GebührensaEung für das Friedhoß- und Bestattungswesen der Stadt

Pulheim vom 10. Mäz 2014 beschlossen:

§ l- Anderungen

§ 5 - Gebührentarif

Gebüh.ensätse fär den Erueö von Nutsungsrechten an Wahlgräbem für 20 Jahre Verlängerungsjahr
Sarggrab 1.452,00 € 72,60 €
Umengrab 1.015,00 € 50,75 €
Sarggrab Rasen' 1.886,00 € 94,30 €
Urnengrab Rasen* 1.190,00 € 59,50 €
Sarggrab BeiseEungsgarten 1.507,00 € 75,35 €
Umengrab BeiseEungsgarten 1.070,00 € 53,50 €
Umenkammer Kolumbarium' 1.389,00 € 69,45 €
Umenkammer Stele' 1.491,00 € 74,55€
Umengrab Gemeinschaftsanlage* 1.327,00€ 66,35 €
Umengrab Baum' 1.163,00 € 58,15 €

Gebaihrensatz für den Erwe6 von Nutsungsrechten an Wahlgräbem für 15 Jahre Verlängerungsiahr
Stemenkind Rasen' 381,00 € 25,40 €

Gebührensätse für den Erwerö von Nutsungsrechten an Reihengräbem für 20 Jahre
- Sarggrab je Grabstelle 1.147,00 €

Umengrab je Grabstelle 779,00 €
Umengrab Gemeinschaftsanlage 1.245,00 €
Umengrab Baum' 1.080,00 €
Umengrab anonym 1.064,00 €

Gebührensats für den Erwerb von Nutsungsrechten an Reihengräbem fär 15 Jahre
Stemenkind (Sinnersdorf)- 3 14,00 €
Sarggrab Kind (bis 5 Jahre) 459,00 €

Gebührensätse für Grabanfertigung und Bestattung

Tieferlegung mit Beise[ung 2.052,20€
Tieferlegung ohne Beis€Eung / Ausgrabung Sarg 1.477 ,60 €.

- Tiebestattung 1 .231,30 €
Personen ab 6 Jahren / WiederÖeiseEung Sarg 820,90 €
Kinder bis zu 5 Jahren Sargbestattunq 369,40 €
(Anonyme) Umenbeisetrung / AusgBbung und WiederbeiseEunq Ume 328,40 €
Beisetzung Stemenkind' 205,20€



Gebührcnsats für die Gestellung einer Träqerin bzw. eines Trägers 48,30 €

Gebührensätze für die Benutsung der Friedhofshallen
- Aufuahrung einer Leiche / Trauerbier 330,90 €

Aufuahrung Sinnersdorf, alt / Trauerfeier 165,50 €
- Aufuewahrunq einer Leiche 99,30 €

- Aufuewahrung Ume / Kindersarg 49,60 €

Genehmigun$gebühren
Genehmigung von stehenden Grabmälem 72,50 €

- Genehmigung von sonstigen Gnabgestaltungen für je ein liegendes Denkmal, 43,50 €
- eine Grabeinfassung, 43,50 €
- eine TeilaMeckung, 43,50 €

- eine Ganzabdeckung 43,50 €
- Zulassung von Gewerbetreibenden 43,50 €
- Ausstellung von Zufahrtberechtigungskarten 29,00 €

Die GebührensäEe für die mit ' versehene(n) Nuuungsrechte / Bestattungsart gelten ab Verftigbarkeit der ent-

sprechenden NuEungsrechte auf mindestens einem Friedhof.

§ 2 . lnkrafttreten

Diese 2. Anderung der Gebührensa?ung der Stadt Pulheim vom ll,4l'3-o,ltfür das Friedhoß- und Bestat-

tungswesen vom t0. Mäz 2014 tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende 2. Anderung der Saaung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die VerleEung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NRW kann gegen diese 2. And+

rung der SaEung / Gebührenordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge

macht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-

frihn,
b) die 2. Anderung der SaEung ist nicht ordnungsgemäß öffenüich bekannt gemacht woden,
c) der Bürgermeister hat den Rabbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor

schrift und die Taßache bezeichnet woden, die den Mangel ergibt,

Pulheim, den 2 3. Dezember 2016

\F--L l/"v,l,L,r.-l

Frank Keppeler

(Bürgermeister)



 
B E K A N N T M A C H U N G     D E R    S T A D T     P U L H E I M 
 
 
5. Änderung vom 23.12.2016 der Hauptsatzung der Stadt Pulheim vom 30.07.2013 
 
Aufgrund des § 7 Abs. 3 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Pulheim in seiner Sitzung am 20.12.2016 folgende  
5. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Pulheim beschlossen: 

 
I. Änderungen 

 
        1.  In § 10 (3) S. 1 und § 12 (2) S. 1 werden die Wörter „Umwelt- und Planungsausschuss“ durch  
  „Planungsausschuss“ ersetzt.  

 
        2.  § 12 (1) erhält folgende Fassung: 

(1) Der Rat beschließt, welchen Ausschüssen – mit Ausnahme des Hauptausschusses – sach-
kundige Bürgerinnen und Bürger, die dem Rat angehören können, und sachkundige Ein-
wohner und Einwohnerinnen, angehören. 

 
 3.  § 15 (2) erhält folgende Fassung: 
 (2) Die Gewählten sollen in dem Bezirk, für den sie bestellt werden, wohnen und müssen dem 

Rat angehören oder angehören können.  
 
4. § 18 (5) erhält folgende Fassung: 

(5)  Neben der vorgenannten Entschädigung erhalten die Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter 
der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters nach § 67 Abs. 1 GO NRW, die Fraktionsvorsit-
zenden sowie deren Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter nach § 46 GO NRW eine zusätz-
liche Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung. Die Vorsit-
zenden der nachfolgend aufgeführten Ausschüsse erhalten keine zusätzliche Aufwandsent-
schädigung gem. § 46 S. 1 Nr. 2 GO NRW: 

  - Ausschuss für Liegenschaften und Hochbau 
  - Planungsausschuss 
  - Umweltausschuss 
  - Jugendhilfeausschuss 
  - Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit 
  - Ausschuss für Tiefbau und Verkehr 
  - Rechnungsprüfungsausschuss 
 

5. § 19 (1) erhält folgende Fassung: 
 (1)  Rats- und Ausschussmitglieder, die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, haben Anspruch 

auf Ersatz ihres Verdienstausfalles, der durch die Mandatsausübung entsteht, soweit sie 
während der Arbeitszeit erforderlich ist. Als Verdienstausfall wird der in der Entschädigungs-
verordnung festgelegte Regelstundensatz für jede Stunde der versäumten Arbeitszeit ge-
währt, es sei denn, dass ersichtlich keine finanziellen Nachteile entstanden sind. Der Regel-
stundensatz wird auf 11,68 € festgesetzt. 

 
II.     Die Satzungsänderung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 

 



Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende 5. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Pulheim wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann gegen diese Satzungsänderung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Pulheim, den 23.12.2016 
 
 
gez. Frank Keppeler 
Bürgermeister  



Stadt Pulheim                                                                                                     Pulheim, den 23.12.2016 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Pulheim 
 
 
Der Rat der Stadt Pulheim hat in seiner Sondersitzung am 15. November 2016 zum neuen Friedhofskonzept  
folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Beschluss: 
 
Der Rat beschließt – unter Verzicht auf eine Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss –: 
 
1. Dass besondere Grabflächen für muslimische Religionsgruppen nicht eingerichtet werden. 
 
2. Dass Aschestreufelder nicht eingerichtet werden. 
 
3. Auf dem Friedhof Brauweiler werden folgende (rot markierte) Flächen entwidmet und aus der Friedhofsanlage  
    herausgenommen: 
    a. Parkplatz Nordwest 
    b. Wirtschaftshof Nordwest 
    (siehe Plananhang Nr. 2, rot markiert). 
 
4. Auf dem Friedhof Geyen NEU werden die Grabflächen im gesamten südwestlichen Bereich (gelb markiert)  
    geschlossen und nach Ablauf aller Grabnutzungsrechte entwidmet 
    (siehe Plananhang Nr. 5, gelb markiert). 
 
4a. Der Parkplatz, das Kieslager (rot markiert) werden endwidmet und aus der Friedhofsanlage 
      herausgenommen. 
      Siehe Plananhang Nr. 5, die unbelegte Rasenfläche im östlichen Teil (rot markiert) wird wieder als   
      grüne Fläche ausgewiesen. 
 
5. Auf dem Friedhof Sinthern NEU werden folgende (gelb markierten) Grabflächen geschlossen und nach Ablauf 
    aller Grabnutzungsrechte entwidmet: 
    a. Der ganze westliche Bereich 
    b. Die Fläche mit lichtem Wald im westlichen Bereich    
    (siehe Plananhang Nr. 13). 
 
6. Auf dem Friedhof Stommeln werden folgende (gelb markierten) Grabflächen geschlossen und nach  Ablauf 
    aller Grabnutzungsrechte entwidmet. 
    a. Alle Grabfelder nördlich der Trauerhalle 
    (siehe Plananhang Nr. 16). 
 
 
 
 



7. Auf dem Friedhof Blumenstraße Pulheim werden folgende (gelb markierten) Grabflächen geschlossen und 
    nach Ablauf aller Grabnutzungsrechte entwidmet: 
    a. Gräberfelder Nordwest und Nordost  
    (siehe Plananhang Nr. 19). 
 
8.) Auf dem Friedhof Schürgespfad Pulheim werden  folgende (gelb markierten) Grabflächen geschlossen 
     und nach Ablauf aller Grabnutzungsrechte entwidmet: 
     a. Alle Gräberfelder im nordöstlichen Teil 
     (siehe Plananhang Nr. 22). 
 
9. Auf dem Friedhof Sinnersdorf alt werden folgende (gelb markierten) Grabflächen geschlossen und nach  
    Ablauf aller Grabnutzungsrechte entwidmet: 
    a. Grabfelder im südöstlichen Teil 
    (siehe Plananhang Nr. 25). 
 
10. Auf dem neuen Friedhof in Sinnersdorf werden folgende Grabflächen geschlossen und nach Ablauf aller 
     Grabnutzungsrechte entwidmet:   
     a. Gräberfeld im Süden (gelb markiert) 
    (siehe Plananhang Nr. 28). 
 
10a. Auf dem neuen Friedhof in Sinnersdorf werden folgende Grabflächen geschlossen und nach Ablauf aller 
       Grabnutzungsrechte entwidmet:   
       b. Die Rasenfläche im Süden (rot markiert) 
       (siehe Plananhang 28). 
 
11. Auf den geschlossenen Friedhofsflächen werden grundsätzlich keine neuen Bestattungen mehr zugelassen 

und auch keine Verlängerungen von Grabnutzungsrechten mehr erteilt. Als Ausnahme hiervon ist die 
Bestattung bzw. Beisetzung von Ehe- und Lebenspartnern sowie Eltern und Kindern (leibliche und adoptierte) 
sowie deren Ehe- bzw. Lebenspartner- und partnerinnen von heute bereits Verstorbenen, ausschließlich als 
zusätzliche Belegung in heute bereits vorhandenen Grabstätten, auch weiterhin zulässig. Gleiches gilt für die 
Verlängerung von Nutzungsrechten, die diese Bestattung bzw. Beisetzung sicherstellen sollen. 

 
12. Der Rat nimmt die Vorschläge und Ausführungen des Friedhofskonzeptes zur Einführung neuer Grabtypen 
      und Bestattungsformen grundsätzlich zustimmend zur Kenntnis. 
      Über die Frage der konkreten Ausgestaltung auf den einzelnen Friedhöfen soll in gesonderter Sitzungsfolge 
      unter Beteiligung des Umweltausschusses entschieden werden. 
 
13. Über die Nutzung, Gestaltung und künftige Pflege entwidmeter Flächen soll ebenfalls in gesonderter  
      Sitzungsfolge unter Beteiligung des Umweltausschusses entschieden werden. 
 
 
 
 
 



Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Beschluss (Punkte 3 bis 11) kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht in Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln erhoben werden. Die Klage ist dem Verwaltungsgericht 
schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO 
VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548) in der jeweils geltenden Fassung eingereicht werden. Das 
elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des 
Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die 
elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 
Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr drei Abschriften beigefügt werden. 
Sollte die Frist durch das Verschulden einer/eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, so würde 
deren/dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
 
Hinweise:  
 
Durch § 110 Abs. 1 des Justizgesetzes ist das einer Klage vorgeschaltete Widerspruchsverfahren abgeschafft 
worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehle ich Ihnen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit der 
Stadtverwaltung in Verbindung zu setzen. In vielen Fällen können so etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld 
einer Klage behoben werden. Die Klagefrist von einem Monat wird durch einen solchen außergerichtlichen 
Einigungsversuch jedoch nicht verlängert. 
 
Durch die Erhebung der Klage werden Sie nicht von der Verpflichtung entbunden, die Gebühren fristgerecht zu 
zahlen (§ 80 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung). Gemäß § 8 des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung NRW in Verbindung mit § 80 Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsgerichtsordnung haben 
Rechtsmittel, die sich gegen Maßnahmen der Vollstreckungsbehörden  richten, keine aufschiebende Wirkung. 
 
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten. Die 
besonderen technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt. 
  
 
 
 
gez. Frank Keppeler 
Bürgermeister 
 
 
 
 

http://www.egvp.de/
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